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Abschluss des 12. Überprüfungsverfahrens 
 
Das 12. Überprüfungsverfahren ist durch die Bestätigung der eingereichten Änderungen durch 
die Sächsische Staatskanzlei beendet worden. Die aktualisierten Investitionspläne wurden an 
die Landkreise und Kreisfreien Städte versendet. 
 
Für die neu bestätigten beziehungsweise inhaltlich und/oder finanziell geänderten Einzelmaß-
nahmen ist ein entsprechender Antrag bis zum 17. September 2021 an die Sächsische Auf-
baubank - Förderbank - (SAB) erforderlich.  
 
Ziel ist die fristgerechte Untersetzung der Budgets im zuwendungsrechtlichen Verfahren. Der 
Durchführungszeitraum für die abschließende bauliche Umsetzung der Investitionsvorhaben 
erstreckt sich im Budget „Bund“ maximal bis zum 31. Dezember 2021 und im Budget „Sach-
sen“ ebenfalls bis zum 31. Dezember 2021 (in besonderen Einzelfällen auch bis zum 31. De-
zember 2023).  
 
Aktuell wird davon ausgegangen, dass alle Vorhaben im Budget „Bund“ fristgerecht bis zum 
31. Dezember 2021 umgesetzt und vollständig abgenommen werden. Sofern sich hier jedoch 
Hinweise oder Anhaltspunkte ergeben, die auf kritische Verzögerungen beim Vorhabensab-
schluss hindeuten (über den 31. Dezember 2021 hinaus!), möchten wir Sie bitten sich spätes-
tens bis zum 15. September 2021 mit Ihrem Landkreis oder mit Referat 21 / SMEKUL in Ver-
bindung zu setzen. 
 
Das nächste Überprüfungsverfahren wird voraussichtlich im Spätherbst 2021 durchgeführt 
werden. Ziel ist die vollständige Untersetzung und somit die Aussteuerung der Budgets durch 
gemeindeinterne oder auch gemeindeübergreifende Umverteilung nicht untersetzter Mittel zu 
Gunsten von Kostenerhöhungen bei anderen Einzelvorhaben und ggfs. auch anderen Vorha-
benträgern. Diese Aufgabe obliegt dem jeweiligen Landkreis.  
 
Für inhaltliche Fragen ist Referat 21 / SMEKUL wie folgt erreichbar: 
 

Telefon: 0351 / 564 - 22110 
E-Mail: Referat21@smekul.sachsen.de 

mailto:Referat21@smekul.sachsen.de

